
Zulassungsordnung 

laut Beschluss der Mitgliederversammlung vom 15. Februar 2025  

Änderungen in Analogie zur jeweils aktuellen Version des ECVO-Manuals sind ohne 
erneute Abstimmung zulässig 

 

Ordentliche Mitglieder der Gesellschaft können werden: ECVO-Diplomates und 
Tierärzte, die sich auf dem Gebiet der erblichen oder vermutlich erblichen 
Augenerkrankungen von Tieren fortgebildet haben und die Prüfung zum vom ECVO-
anerkannten Eye Scheme Examiner (ESE) erfolgreich abgelegt haben. 

Sämtliche Anforderungen dafür sind im jeweils aktuellen Kapitel 3 des ECVO Manuals 
(veröffentlicht unter https://www.ecvo.eu/hereditary-eye-diseases/ecvo-manual.html) 
beschrieben und verpflichtend, mit folgenden nationalen Besonderheiten: 

1. Zusätzlich müssen die genannten Tierärzte eine Kamera für die vorderen 
Augenabschnitte und den Fundus, sowie ein elektronisches Tonometer 
besitzen oder zur ständigen Verfügbarkeit haben. 

2. Zu Appendix A: Das Erlernen von sehr seltenen Pathologien (maximal 5) 
kann anhand von Dias erfolgen.  

 

https://www.ecvo.eu/hereditary-eye-diseases/ecvo-manual.html

